
Rechnungsprüfungskommission 

Seite 1 von 2 

Bewilligung eines Kredites für Energiemassnahmen 
von CHF 30'000 (Nachtragskredit) 

 S.2.3.5/F4.6.7 

Ausgangslage 
In der Gemeinderatssitzung vom 3. Dezember 2012 wurde ein 
Kürzungsantrag zu Konto 3578, Energiestadt, um CHF 30'000 auf CHF 
5'000, gestellt. Der Gemeinderat stimmte der Kürzung des Kontenbereichs 
3578, Energiestadt, um CHF 30'000 auf CHF 5'000 zu. 

1. Aufwand Energiestadt Label 
    (Das Geschäft: Mitgliedschaft Trägerverein "Energiestadt" S2.3.3,  
     wird durch die GPK bearbeitet.) 
 
Folgende Mittel wurden für das Label Energiestadt aus dem Kontobereich 
3578 bereitgestellt:  
 
Mitgliedschaft im Trägerverein Energiestadt (pro Jahr):  CHF  2'600 
 
Alle 4 Jahre zusätzliche Kosten für Rezertifizierung  
Vorbereitung Audit:  CHF  1’280  
Audit:  CHF  1’280  
Antrag Energiestadt und Zertifizierung:  CHF  1’280  
Unterstützungsbeitrag Energie Schweiz:  

2. Aufwand Förderung der erneuerbaren Energien  
    und der Energieeffizienz 

CHF -3’325  
 
Total Netto-Kosten für die Rezertifizierung (alle 4 Jahre)  CHF     515  
 
Diese Kosten beinhalten keine Gelder für Energie- und 
Effizienzmassnahmen und die dafür notwendigen Abklärungen.  
 

Folgende Mittel aus dem Kontobereich 3578 sollen für die Wertschöpfung 
aus lokalen erneuerbaren Energien und die Förderung der Energieeffizienz 
bereitgestellt werden:  
Publikation Planungshilfe Solarenergie (Solarkataster)  CHF    5'000  
Erhebung lokaler erneuerbarer Energien  CHF    7'000  
Erschliessung Abwärmenutzung und Nahwärmenetzwerke  CHF  10'000 
Unterstützung Arbeitsgruppe Energie  CHF    8'000  
 
Total  CHF  30'000  
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Fazit  
1. Energiestadt Label (Antrag Stadtrat) 
Die Fachstelle Umwelt betreut das Label Energiestadt und benötigt für die 
weitere Mitgliedschaft im Trägerverein und die für 2013 geplante 
Rezertifizierung die bewilligten Mittel des Kontos 3578, im VA 2013, von 
CHF. 5'000. 
 
Bemerkung RPK: 
- Das Geschäft: Mitgliedschaft Trägerverein "Energiestadt" S2.3.3,  
   wird durch die GPK bearbeitet und getrennt zur Abstimmung dem  
   Gemeinderat vorgelegt. 

2. Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz 
Stellungnahme RPK 
 
Seit dem Jahre 2002 ist die Stadt Opfikon Aktionärin der Energie Opfikon 
AG und mit 2 Stadträten im Verwaltungsrat vertreten. 
Gemäss Leitbild der Energie Opfikon AG, ist es, vorausschauend 
Energiethemen in unserer Stadt zu bearbeiten. 
 
Alle Energiebezüger leisten somit einen Kostenbeitrag an 
Vorausschauende - Projekte und können Gegebenenfalls auch wieder 
davon profitieren. 
 
Jetzt ist parallel zur Energie Opfikon AG auch die Stadtverwaltung aktiv mit 
Energieprojekten, die aber "nur" von Steuergelder finanziert werden. 
 

Antrag (2013-01-15-SR-Nachtragskredit-Energiemassnahmen) 
 
Die RPK beantragt dem Gemeinderat, einstimmig (5:0), den 
Nachtragskredit von CHF 30'000, zugunsten Konto 3578, für die geplanten 
Arbeiten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz, 
abzulehnen. 

Antrag RPK 
Die RPK beantragt dem Gemeinderat, mehrheitlich, (4:1), die Position: 
Publikation Planungshilfe Solarenergie (Solarkataster) von CHF 5'000, zu 
streichen und den Betrag von CHF 30'000 auf CHF 25'000, zu kürzen und 
zugunsten des Kontos 3578 zu bewilligen. 
 
Referat vor dem Gemeinderat: Ulrich Weidmann 
 
Opfikon, 11. April 2013 

Der Präsident:     Ein Mitglied: 
 
 
 
Peter Bührer      Ulrich Weidmann 

http://www.opfikon.ch/de/politik/legislative/politbusiness/welcome.php?action=showinfo&info_id=200115�

	S.2.3.5/F4.6.7
	Ausgangslage
	1. Aufwand Energiestadt Label
	2. Aufwand Förderung der erneuerbaren Energien      und der Energieeffizienz
	Fazit
	2. Förderung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz
	Antrag (2013-01-15-SR-Nachtragskredit-Energiemassnahmen)
	Antrag RPK

